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121. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 300 405 149, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 
Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 
machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

122. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 301 270 203, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für 
kraftlos erklärt. 

123. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 401 922 588, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für 
kraftlos erklärt. 

124. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 408 919 033, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, wird hiermit für 
kraftlos erklärt. 

125. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 300 303 351, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 
Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 
machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 

126. Bekanntmachung 

Aufgebot eines Sparkassenbuches 
Das Sparkassenbuch Nr. 300 830 528, ausgestellt von der Sparkasse Schwerte, ist verloren gegangen. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird aufgefordert, innerhalb von drei Monaten vom Datum des 
Aufgebotes seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches bei der Sparkasse Schwerte geltend zu 
machen, da andernfalls das Buch für kraftlos erklärt wird. 
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127. Bekanntmachung 

2. Nachtrag zur Gebührensatzung  
der Stadtbücherei Schwerte vom 12.09.2005 

Auf Grund der §§ 7 Absatz 1 und 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe f) der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), der §§ 2, 4 und 6 des Kommu-
nalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712) 
und der §§ 2 und 6 der Satzung der Stadt Schwerte über den Kultur- und Weiterbildungsbetrieb in der 
Rechtsform der Anstalt des öffentlichen Rechts vom 02.09.2002, jeweils in der zurzeit gültigen 
Fassung, hat der Verwaltungsrat des Kultur- und Weiterbildungsbetriebes in seiner Sitzung am 
27.11.2014 folgenden 2. Nachtrag zur Gebührensatzung der Stadtbücherei vom 12.09.2005 beschlos-
sen: 

§ 1 
§ 3 erhält folgende Fassung: 

Säumnisgebühr 

Bei Überschreiten der Leihfrist ist eine Säumnisgebühr zu entrichten, unabhängig davon, ob eine 
schriftliche Mahnung erfolgte: 

Überschreiten um  
bis zu einer Kalenderwoche:              pauschal 2,00 € 
bis zu 2 Kalenderwochen        pro Medium 1,00 €  
bis zu 3 Kalenderwochen        pro Medium 2,50 €  
bis zu 4 Kalenderwochen        pro Medium 4,50 €  

§ 2 
§ 5 erhält folgende Fassung: 

Internetnutzung 

Für die Nutzung des Internets fallen keine Gebühren an. Der Ausdruck von Seiten kostet pro DIN A 4 
– Seite 0,10 €. 

§ 3 
§ 6 erhält folgende Fassung: 

Bestseller-Service 

Die Gebühr für Medien aus dem Bestseller-Service beträgt 1,50 € je Medium.  

§ 4 
Der vorstehende 2. Nachtrag zur Gebührensatzung der Stadtbücherei vom 12.09.2005 tritt zum 
01.01.2015 in Kraft.
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BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 

Der vorstehende 2. Nachtrag zur Gebührensatzung der Stadtbücherei Schwerte vom 12.09.2005 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Gebührenordnung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Gebührensatzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates des Kultur- und Weiterbildungsbetriebes –Anstalt des 

öffentlichen Rechts - hat den Beschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kultur- und Weiterbildungsbetrieb – Anstalt 

des öffentlichen Rechts - vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Der obige 2. Nachtrag zur Gebührensatzung der Stadtbücherei Schwerte stimmt mit dem am 
27.11.2014 gefassten Beschluss des Verwaltungsrates des Kultur- und Weiterbildungsbetriebes – 
Anstalt des öffentlichen Rechts - überein. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Abs. 4 und 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen i.V.m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 10.12.2014 

gez. 
Hans-Georg Winkler 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
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128. Bekanntmachung 

Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 177 der Stadt Schwerte “Holzstraße“ vom 
16.12.2014 (Aufstellungsverfahren) 

- Offenlegungsbeschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

In seiner Sitzung am 04.12.2014 hat der Ausschuss für Infrastruktur, Stadtentwicklung und Umwelt 
des Rates der Stadt Schwerte auf der Grundlage des Baugesetzbuches (BauGB) in der zurzeit gültigen 
Fassung beschlossen, den Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 177 „Holzstraße“ gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB einschließlich Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 

Der aufzustellende Bebauungsplan liegt im nordwestlichen Bereich des Ortsteils Wandhofen, siehe 
Übersichtsplan auf Seite 255. 

Die Entwicklung dieses neuen Wohngebietes soll den Ortsteil Wandhofen an seinem nordwestlichen 
Ende abrunden und eine klare Abgrenzung zum Außenbereich bilden. Die Bebauung soll unter 
besonderer Berücksichtigung der Aspekte des Klimaschutzes entwickelt werden.  

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 177 mit seiner Begründung inklusive Umweltbericht liegt gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 06.01.2015 bis einschl. 09.02.2015 während folgender Zeiten: 
 montags – donnerstags  von 8.00 – 16.00 Uhr 
 freitags   von 8.00 – 12.00 Uhr 
im Bereich Demographie und Stadtplanung, Rathaus I, Ebene 4, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte, zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus. Während der Auslegungsfrist können Anregungen schriftlich oder 
während der genannten Zeiten auch zur Niederschrift im Bereich Demographie und Stadtplanung, 
Rathaus I, Ebene 4, Rathausstraße 31, 58239 Schwerte, vorgebracht werden. Zu diesen Zeiten besteht 
ebenfalls die Möglichkeit, Auskunft zu den Planinhalten zu bekommen. Darüber hinaus kann telefo-
nisch ein Termin zu Auskünften zur beabsichtigten Planung unter der Rufnummer 02304/104-253 
vereinbart werden.  

Zusätzlich stehen Informationen auf der Internetseite www.schwerte.de unter der Rubrik Rathaus / 
Verwaltung / Organisationsstruktur / Fachdienst 2 / Demographie und Stadtplanung zur Verfügung. 

Ausgelegt werden folgende umweltbezogene Informationen: 
- Stellungnahme des Landrates des Kreises Unna 
- Bodengutachten – Gefährdungsabschätzung/ Baugrunduntersuchung 
- Bodengutachten – Versickerungsuntersuchung 
- Lärmgutachten 
- Entwässerungskonzept.  

Diese Stellungnahme, Gutachten und Fachbeiträge enthalten folgende Arten umweltbezogener Infor-
mationen zu den Auswirkungen der Planung auf: 
a) Menschen, durch 
- Lärmemissionen und -immissionen 
- Beeinflussung der Erholungsfunktion 
b) Tiere, Pflanzen/ Artenschutz, durch 
- allgemeinen Lebensraumverlust 
- den Eingriff in Flächen 
c) Boden, durch 
- Beeinträchtigung durch Versiegelung, Bebauung, Bodenbewegung und Verdichtung 
d) Wasser, durch 
- Beschleunigung des Abflusses des Niederschlagwassers 
e) Klima und Luft, durch 
- die Bebauung und Versiegelung bisheriger Grün- und sonstiger Freiflächen 
f) Orts- und Landschaftsbild, durch 
- Veränderung des Landschaftscharakters der offenen landwirtschaftlichen Flächen. 
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Stellungnahmen, die nicht fristgerecht abgegeben wurden, können bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben. 
Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung in der zurzeit gültigen Fassung ist unzulässig, 
soweit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der 
Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

61-26-03/177 
Schwerte, 16.12.2014 

Der Bürgermeister 
gez. 
Böckelühr 

- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG - 

Der Entwurf zum Bebauungsplan Nr. 177 der Stadt Schwerte „Holzstraße“ vom 16.12.2014 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieses Offenlegungsbeschlusses nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) der Offenlegungsbeschluss ist  nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Offenlegungsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Ich bestätige, dass gemäß § 7 Absatz 4 und Absatz 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 16.12.2014 

gez. 
Böckelühr 
Bürgermeister 
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129. Bekanntmachung 

Allgemeinverfügung über ein Aufenthaltsverbot vom 01.01.2015 bis zum 
31.12.2015 in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr im Bereich zwischen den 

Straßen Mühlendamm und den Häusern Im Wiesengrund 41/43 
in Schwerte-Ergste  

Gemäß § 14 Abs. 1 des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbe-
hördengesetz – OBG NRW) vom 13.05.1980 (GV NRW Seite 528) in der zurzeit geltenden Fassung 
in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV NRW Seite 602) in der zurzeit geltenden Fassung erlässt die 
Stadt Schwerte folgende Allgemeinverfügung: 

1. Aufenthaltsverbot für Personen 
 
 Im Bereich der Grünfläche zwischen der Straße Mühlendamm und den Häusern Im Wiesen-
grund 41/43 (s. Lageplan) ist vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 der Aufenthalt von Perso-
nen zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr verboten. 

2. Platzverweisung und Verwaltungszwang 
 
Bei Zuwiderhandlungen gegen die Verfügung zu Nummer 1 wird eine Platzverweisung ausge-
sprochen, die nötigenfalls mit der Anwendung unmittelbaren Zwanges durchgesetzt wird. 
 
Für den Fall, dass der Platzverweisung nicht Folge geleistet wird, drohe ich zudem ein 
Zwangsgeld in Höhe von 50,00 Euro an. 

3. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) vom 19.03.1991 in der 
zurzeit geltenden Fassung wird aus Gründen des öffentlichen Interesses die sofortige Vollzie-
hung zu Nr. 1 dieser Verfügung angeordnet. Dies hat zur Folge, dass eine eventuell eingelegte 
Klage vor dem Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen keine aufschiebende Wirkung hat. 

4. Bekanntgabe 
 
Diese Verfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 4 VwVfG NRW mit dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekanntgegeben. 

5. Veröffentlichung 
 
Die Veröffentlichung dieser Allgemeinverfügung erfolgt im Amtsblatt der Stadt Schwerte. Die 
Verfügung nebst Begründung kann zudem montags und mittwochs von 08.00 Uhr bis 13.30 
Uhr, dienstags von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, im Rathaus der Stadt Schwerte, Bereich Ordnung, Zim-
mer 14, Rathausstr. 31, 58239 Schwerte, eingesehen werden.  

Begründung zu 1.: 

Rechtsgrundlage für die getroffene Anordnung ist § 14 OBG NRW. Danach kann die Ordnungsbehör-
de die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung abzuwehren. Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht unter anderem 
dann, wenn Individualrechtsgüter, insbesondere Leben und körperliche Unversehrtheit, aber auch 
Rechtsnormen des privaten und öffentlichen Rechts gefährdet sind.  
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Im Bereich der Grünfläche zwischen Mühlendamm und den Gebäuden Im Wiesengrund 41/43 sind 
Personen insbesondere dadurch aufgefallen, dass sie in der Regel in Gruppen auftreten und Alkohol 
konsumieren. In der Vergangenheit kam es durch diese Personengruppen immer wieder zu erheblichen 
Lärmbelästigungen, auch in der durch das Landes-Immissionsschutzgesetz festgeschriebenen Nacht-
ruhe zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr.  

Darüber hinaus verursachten diese Personengruppen eine erhebliche Verunreinigung des Weges, des 
angrenzenden Wäldchens und des Wannebachs, der den genannten Bereich durchfließt. Diese Verun-
reinigungen mussten jeweils durch Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes gereinigt werden, 
wodurch erhebliche Kosten verursacht wurden.  

Der Bereich hat sich, bedingt durch das nicht sozialadäquate Auftreten von Personen aus diesen 
Gruppen, zum Angstraum für die Anlieger entwickelt. Diese werden dadurch genötigt, das Gebiet auf 
dem Wege in die anliegenden Einzelhandelsgeschäfte weiträumig zu umgehen. 

In mehreren Sozialraumkonferenzen wurde versucht, mit den einzelnen Gruppen, die zwar miteinan-
der vernetzt, aber unterschiedlich strukturiert sind, zu sprechen und ein sozial adäquates Miteinander 
zwischen Anwohnern und den Jugendlichen zu erreichen. Dies hat nicht zum gewünschten Erfolg 
geführt, da Personen aus den Gruppen für solche Ansprachen nicht erreichbar waren.  

Trotz der Hinweise auf die Konsequenzen ihres Verhaltens und erheblicher Präsenz durch Polizeibe-
amte und Mitarbeiter des Ordnungsbereiches der Stadt Schwerte hat keine durchgreifende Änderung 
der Situation stattgefunden. 

Aus dem bisherigen Verlauf und aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit besteht die Gefahr, dass 
diese Beeinträchtigungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auch in Zukunft auftreten werden 
und eine weitere Eskalation nicht zu verhindern ist. Hier ist die Ordnungsbehörde aufgefordert, 
präventiv tätig zu werden. 

Die Ordnungsbehörde hat bei der Anordnung des Aufenthaltsverbotes ein Ermessen. Das zeitlich 
befristete Aufenthaltsverbot zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr ist geeignet, um weitere Störungen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung abzuwenden. Eine andere, gleichfalls mögliche und geeignete, 
aber weniger beeinträchtigende Maßnahme ist nicht ersichtlich, zudem besteht  in der Zeit von 06.00 
Uhr bis 22.00 Uhr für Personen aller Altersgruppen die Möglichkeit besteht, den genannten Bereich zu 
durchqueren und sich dort aufzuhalten. Das von mir ausgesprochene Verbot entspricht damit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nach § 15 OBG NRW. 

Gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Einhaltung der Nachtruhe und dem ungehinderten 
Betreten des genannten Bereiches muss das private Interesse zurückstehen, sich zwischen 22.00 Uhr 
und 06.00 Uhr im genannten Bereich aufzuhalten. 

Begründung zu 2.: 

Zur Durchsetzung des Verbotes ist es geboten und angemessen, eine Platzverweisung zu erteilen und 
diese gegebenenfalls auch durch Ingewahrsamnahme im Rahmen des unmittelbaren Zwanges durch-
zusetzen. Der unmittelbare Zwang ist als einziges Mittel geeignet, eine Platzverweisung durchzuset-
zen, da die Anordnung und Festsetzung eines Zwangsgeldes nicht die umgehende und nachhaltige 
Beseitigung der Störung gewährleisten kann. 

Die Anordnung der Platzverweisung beruht auf § 24 Nr. 13 OBG NRW in Verbindung mit § 34 
Polizeigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) vom 25.07.2003 in der zurzeit gelten-
den Fassung, die des unmittelbaren Zwangs auf §§ 55 Abs. 1, 57 Abs. 1 Nr. 3, 62 Abs. 1 des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVG NRW) vom 19.02.2003 in der 
zurzeit geltenden Fassung. 
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Angesichts der weiterhin zu erwartenden Verstöße gegen Nr. 1 dieser Allgemeinverfügung ist es 
geboten, Zwangsmittel anzudrohen. Bei Erzwingung einer Unterlassung – wie vorliegend – kann 
neben der Erteilung einer Platzverweisung, die nötigenfalls mit unmittelbarem Zwang durchgesetzt 
werden kann, ein Zwangsgeld angedroht und festgesetzt werden (§ 57 Abs. 3 Satz 2 VwVG NRW). 

Bei der Bemessung des Zwangsgeldes wurde sowohl die – nicht unerhebliche – Gefahr für die öffent-
liche Sicherheit und Ordnung, als auch die anzunehmenden Vermögensverhältnisse der Betroffenen 
berücksichtigt.  

Begründung zu 3.: 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung erfolgt auf Grundlage des § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO. Sie ist 
zum Schutze der Allgemeinheit notwendig, da nur so sichergestellt ist, dass die getroffene Anordnung 
unmittelbar vollziehbar ist. 

Die Gefahren für so bedeutende Individualrechtsgüter wie Gesundheit und Leben beteiligter und 
unbeteiligter Personen (hier: Schutz der Nachtruhe) sind so schwerwiegend, dass nicht erst der Ab-
schluss eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens abgewartet werden kann. Demgegenüber muss das 
private Interesse am uneingeschränkten Aufenthalt im genannten Bereich zurücktreten. 

Das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung und damit 
die Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung überwiegt insoweit das 
individuelle Interesse an der aufschiebenden Wirkung einer Klage. 

Ihre Rechte 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem 
Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen 
- ERVVO VG/FG - vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) eingereicht werden. Das elektronische 
Dokument muss mit einer qualifizierten Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. 
Mai 2001 (BGBl. I Seite 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die elektronische 
Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie 
soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben werden. 

Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine 
Ausfertigung erhalten können. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so 
würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

Die durch die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Verfügung ausgesetzte aufschiebende 
Wirkung der Klage kann auf Ihren Antrag hin durch das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahn-
hofsvorplatz 1, 45879 Gelsenkirchen, ganz oder teilweise wieder hergestellt werden. 

Schwerte, 03.12.2014 

gez. 
Heinrich Böckelühr 
Bürgermeister
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- BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG – 

Die vorstehende Allgemeinverfügung über ein Aufenthaltsverbot vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 
in der Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr im Bereich zwischen den Straßen Mühlendamm und den 
Häusern Im Wiesengrund 41/43 in Schwerte-Ergste wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemein-
deordnung NRW beim Zustandekommen dieser Allgemeinverfügung nach Ablauf eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Allgemeinverfügung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat diese Allgemeinverfügung vorher beanstandet, 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

Ich bestätige, dass gem. § 7 Abs. 4 und Abs. 6 Buchstabe b der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen i. V. m. § 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 

Schwerte, 03.12.2014  

gez. 
Heinrich Böckelühr 
Bürgermeister  
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130. Bekanntmachung 

Widmung einer Verkehrsfläche 
Gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 
23.09.1995 (GV NRW S. 1028/SGV NRW 91) in der zurzeit geltenden Fassung wird das Grundstück 

Gemarkung Ergste, Flur 1, Flurstück 764  

als Gemeindestraße, bei der die Belange des Verkehrs sowie die Erschließung der anliegenden Grund-
stücke überwiegen, gewidmet.  

Das gewidmete Flurstück ist in dem als Anlage beigefügten Geodaten-Auszug dargestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Widmung  kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Klage bei dem Verwal-
tungsgericht in Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, den 
Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben werden. Der 
Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle Beteiligten eine Ausferti-
gung enthalten können. 

Az. 63/60-10-07/0149a 
Schwerte, 19.12.2014 
Stadt Schwerte 
als Straßenbaubehörde 
Der Bürgermeister 

gez. 
Böckelühr 
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